
Grundrechte in Deutschland sind grundlegende Rechte der 
Menschen gegenüber dem Staat. Sie sind im Grundgesetz  
in den Artikeln 1 bis 19 festgelegt. Der Staat ist verpflichtet, 
diese Rechte zu schützen.

Manche Grundrechte gelten für alle Menschen unabhängig 
von ihrer Staatsbürgerschaft.

Dazu zählen zum Beispiel:
•	� der Schutz der Menschenwürde, 
•	� Religionsfreiheit, 
•	� Meinungsfreiheit.

Es gibt auch Grundrechte, die nur für Menschen mit deutscher 
Staatsbürgerschaft gelten. 

Zu diesen sogenannten Bürgerrechten  
gehören zum Beispiel: 

•	� Bewegungsfreiheit in Deutschland, 
•	� Versammlungsfreiheit, 
•	� freie Wahl von Ausbildung oder Beruf.

Grundrechte
Freiheit, Gleichheit und mehr

‣� �Grundrechte verstehen –
	 zum Webvideo

www.politische-bildung-brandenburg.de


